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Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den  

Bachelorstudiengang Evangelische Theologie und Hermeneutik  
der Evangelisch-Theologischen Fakultät  

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  
vom 20.01.2009 

 
 
 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 
Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S. 474), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Hochschulzulassungsreformgesetzes vom 
18. November 2008 (GV. NRW S. 710), hat die Evangelisch-Theologische 
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn folgende 
Prüfungsordnung erlassen: 
 
 
 

Artikel I  
 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Evangelische Theologie und 
Hermeneutik der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vom 9. Oktober 2007 (Amtliche 
Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 37. 
Jg. Nr. 37 vom 11. Oktober 2007), zuletzt geändert durch die Satzung vom 13. 
August 2008 (Amtliche Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, 38. Jg. Nr. 29 vom 18. August 2008), wird wie 
folgt geändert:  
 
1. In § 6 wird Absatz 7 wie folgt geändert: 
  „(7) Der Prüfungsbeirat besteht aus einem Vorsitzenden, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden, dem Dekan, dem Studiendekan und drei 
weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und 
ein weiteres Mitglied werden aus der Gruppe der Hochschullehrer, ein 
Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter und ein 
Mitglied wird aus der Gruppe der Studierenden des Bachelorstudienganges 
Evangelische Theologie und Hermeneutik (Kernfach und Begleitfach) und 
des Masterstudiengangs Evangelische Theologie durch den Fakultätsrat auf 
Vorschlag der Vertreter der jeweiligen Gruppe gewählt.“ 

 
2. In § 26 Abs. 1 wird in Satz 1 die Jahreszahl „2008“ ersetzt durch „2010“. 
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3. In Anlage 1 zur Prüfungsordnung (Modulplan Kernfach) wird für das Modul 
KG2 die Prüfungsform geändert in „Referat (20.000 bis 30.000 Zeichen)“.  

 
 
 

Artikel II  
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie wird in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn (Amtl. Bek. Universität Bonn – Verkündungsblatt) veröffentlicht.  

 
 
 

G. Röhser 
Der Dekan  

der Evangelisch-Theologischen Fakultät  
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  

Universitätsprofessor Dr. Günter Röhser  
 
 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Evangelisch-
Theologischen Fakultät vom 29. Oktober 2008 sowie der Entschließung des 
Rektorats vom 09. Dezember 2008.  
 
Bonn, 20. Januar 2009 
 
 

M. Winiger 
Der Rektor  

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  
Universitätsprofessor Dr. Matthias Winiger 

 
 


